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Sachsisches Staatsministerium des Innern

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
iiber die Gewédhrung von Zuschiissen zur Existenzsicherung von
Sportvereinen und Darlehen zur Sicherung der Liquiditat
fur Tragervereine von Sport- und Sportleiterschulen
sowie Sportvereinen und deren als juristische Personen
des Privatrechts ausgegliederte Spielbetriebsabteilungen
(RL Existenzsicherung Sport)

Vom 13. Juli 2021

Abschnitt A
Allgemeine Zuwendungsbestimmungen

.
Zuwendungszweck

Zuwendungszweck ist die Unterstiitzung von im Lan-
dessportbund Sachsen organisierten Vereinen, die aufgrund
der zum Infektionsschutz aufgrund der SARS-CoV-2-Virus-
Pandemie (COVID-19-Pandemie) getroffenen Mal3nhahmen
mit Einschrankungen konfrontiert sind. Diesen Sportver-
einen sollen zur Abmilderung der Folgen im Rahmen einer
Soforthilfe Zuwendungen zur Existenzsicherung gewahrt
werden, um den weiteren Fortbestand der Vereinslandschaft
im Bereich Sport zu sichern.

Dariiber hinaus soll den Tragervereinen von Sport- und
Sportleiterschulen, Sportvereinen sowie deren als juristi-
sche Personen des Privatrechts ausgegliederte Spielbe-
triebsabteilungen, die iiber die Soforthilfe nicht abgedeckte
wirtschaftliche Beeintrachtigungen aufgrund der Einschran-
kungen der zum Infektionsschutz aufgrund der COVID-
19-Pandemie getroffenen MalRnahmen nachweisen kénnen,
eine Unterstiitzung in Form eines zinslosen Darlehens zur
Uberbriickung entsprechender Engpésse gewahrt werden.

Il
Rechtsgrundlagen

Der Freistaat Sachsen gewahrt die Zuwendungen die-
ser Foérderrichtlinie auf der Grundlage der allgemeinen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere nach §§ 23,
44 und 44a der Sachsischen Haushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SachsGVBI.
S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai
2021 (SachsGVBI. S. 578) geandert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, den Verwaltungsvorschriften des
Séachsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sach-
sischen Haushaltsordnung vom 27. Juni 2005 (SachsABI.
SDr. S. S 226), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift
vom 16. April 2021 (SachsABIl. S. 434) geéndert worden
sind, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom
9. Dezember 2019 (SachsABI. SDr. S. S 352), in der jeweils
geltenden Fassung; und der Regelung zur voribergehenden
Gewihrung geringfligiger Beihilfen im Geltungsbereich der
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Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem
Ausbruch von COVID-19 (,Bundesregelung Kleinbeihilfen
2020%) (BAnz AT 31.03.2020 B2), in der jeweils geltenden
Fassung.

M.
Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung einer Zuwendung
besteht nicht. Zuwendungen werden im Rahmen der verflig-
baren Haushaltsmittel gewahrt.

Abschnitt B
Soforthilfe fiir Sportvereine

Iv.
Gegenstand der Forderung

Die Soforthilfe soll dem Sportverein zur Existenzsiche-
rung dienen. Der Bedarf ist dabei im Antragsverfahren nach-
zuweisen.

V.
Zuwendungsempfinger

Zuwendungsempfinger ist der Landessportbund Sach-
sen (LSB Sachsen). Er leitet diese in privatrechtlicher Form
nach Nummer 12.5 und 12.6 der Verwaltungsvorschrift zu
§ 44 der Sachsischen Haushaltsordnung und unter Beriick-
sichtigung der Bestimmungen in Ziffer VIIl an die im LSB
Sachsen organisierten Sportvereine als Letztempfanger
weiter.

VL
Art, Umfang und Héhe der Zuwendungen

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektférde-
rung als Zuschuss gewahrt. Die Zuwendung wird durch das
Staatsministerium des Innern als Festbetrag im Rahmen der
verfigbaren Haushaltsmittel festgesetzt. Zuwendungsféhig
sind die Ausgaben des LSB Sachsen fiir die Umsetzung des
Férderprogramms.
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Vil.
Verfahren

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie fiir den Nachweis und die Priifung der
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rickfor-
derung der gewahrten Zuwendung gilt die Verwaltungs-
vorschrift zu § 44 der Sachsischen Haushaltsordnung,
soweit nicht in dieser Forderrichtlinie Abweichungen
zugelassen wurden.

Abweichend von Nummer 1.4 der Verwaltungsvorschrift
zu § 44 der Sachsischen Haushaltsordnung wird der
férderunschadliche vorzeitige Vorhabensbeginn zuge-
lassen.

Bewilligungsbehérde ist das Sachsische Staatsministe-
rium des Innern.

Die Auszahlung erfolgt mit Bestandskraft des Zuwen-
dungsbescheides auf Antrag des Zuwendungsempfan-
gers.

VIII.
Weiterleitungsverfahren

Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendung kann nur unter folgenden Vorausset-

zungen gewahrt werden:

a) Der Antragsteller nach Ziffer V war zum 31. Dezem-
ber 2020 ordentliches Mitglied im Landessportbund
Sachsen.

b) Der antragstellende Verein hat seinen coronabe-
dingten existenzbedrohenden Liquiditatsengpass
zahlenmaBig schlissig nachzuweisen. Dazu legt
er die dem Antrag beigefligte Finanzierungsiber-
sicht einschlieBlich Kopien der Kontoausziige zum
31. Dezember 2020 und zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung sowie gegebenenfalls Antrage auf Forde-
rung von beziehungsweise Bewilligungsbescheide
fur Investitionen vor.

c) Im Rahmen der Antragstellung weist der Sportver-
ein nach, dass die Zuwendung zur Deckung der
allgemeinen Betriebskosten und/oder unabweisba-
rer Ausgaben in den nachsten 3 Monaten in dieser
Héhe erforderlich ist, weil er selbst nicht liber die
erforderlichen zweckungebundenen Mittel (Gut-
haben inklusive Riicklagen) sowie zu erwartenden
Einnahmen verfiigt. Der Nachweis erfolgt mit Hilfe
des formgebundenen Antrages und durch aktuelle
Belege (Kontoausziige et cetera). Finanzielle Riick-
lagen, die zur Deckung des Eigenmittelanteils einer
bereits beantragten beziehungsweise bewilligten
FérdermaBnahme gebunden sind, bleiben bei der
Ermittlung des Bedarfs von Mitteln zur Existenzsi-
cherung unberiicksichtigt.

d) Die Prifung der Zuwendungsvoraussetzungen er-
folgt auf der Grundlage des Antragsformulars und
den damit verbundenen Eigenerklarungen des An-
tragstellers.

2. Art, Umfang und Héhe der Zuwendungen

a) Die Soforthilfe wird in Form von Zuweisungen als
Projektférderung in Form eines Zuschusses ge-
wahrt.

b) Als Finanzierungsart wird dabei eine Festbetragsfi-
nanzierung in Form einer einmaligen Zuwendung je
antragstellendem Verein und Kalenderjahr festge-
legt.

c) Die Héhe der Zuwendung kann dabei im Kalender-
jahr pro Antragsteller insgesamt bis zu 10 000 Euro
in Héhe des nachgewiesenen Finanzierungsbe-
darfs betragen. Zuwendungen werden nur bewilligt,
wenn der bewilligte Zuwendungsbetrag mindes-
tens 1 000 Euro betragt. Der Finanzierungsbedarf
ist in der Finanzierungsiibersicht, die dem Antrag
beizufiigen ist, mitzuteilen. Das Formular und die
Berechnungsvorschriften werden im Einvernehmen
mit dem Sé&chsischen Staatsministerium des Innern
erstellt und unter www.sport-fuer-sachsen.de/so-
forthilfe veréffentlicht.

3. Verfahren, sonstige Zuwendungsbestimmungen

a) Antrage auf Férderung kénnen beim Landessport-
bund Sachsen per E-Mail an:
soforthilfe@sport-fuer-sachsen.de bis zum 10. De-
zember 2021 eingereicht werden. Es sind die of-
fiziellen Formulare des Landessportbundes zu
benutzen. Die Soforthilfe-FAQ sind Teil des Fér-
derverfahrens (zum Download unter www.sport-
fuer-sachsen.de/soforthilfe) und missen durch den
Antragsteller bestatigt werden.

b) Bewilligungszeitraum sind die auf den Zeitpunkt der
Antragstellung folgenden drei Monate.

¢) Es ist der einfache Verwendungsnachweis zuge-
lassen. Es sind die offiziellen Formulare des Lan-
dessportbundes zu benutzen.

Abschnitt C
Liquidititsdarlehen fiir Trigervereine von Sport-
und Sportleiterschulen sowie Sportvereine und
deren als juristische Personen des Privatrechts
ausgegliederte Spielbetriebsabteilungen

IX.
Gegenstand der Férderung

Gegenstand der Forderung ist die Unterstlitzung von
Tragervereinen von Sport- und Sportleiterschulen sowie
Sportvereinen und deren als juristische Personen des Pri-
vatrechts ausgegliederte Spielbetriebsabteilungen, die
aufgrund der zum Infektionsschutz aufgrund der COVID-
19-Pandemie getroffenen MalRnahmen mit Liquiditdtseng-
passen konfrontiert sein kénnten.

X.
Zuwendungsempfinger
Zuwendungen kénnen erhalten:
1. Tragervereine von Sport- und Sportleiterschulen und

2. die im Landessportbund Sachsen organisierten Sport-
vereine sowie

3. deren als juristische Personen des Privatrechts ausge-
gliederte Spielbetriebsabteilungen.
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XI.
Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendung kann nur unter den folgenden Voraus-

setzungen gewahrt werden:

a) Der Antragsteller war am 31. Dezember 2019 nicht
in Schwierigkeiten’, auch wenn er danach in Folge
der COVID-19-Pandemie in Schwierigkeiten gera-
ten ist.

b) Fir das laufende Wirtschaftsjahr prognostiziert der
Antragsteller aufgrund der Auswirkungen der zum
Infektionsschutz aufgrund der COVID-19-Pande-
mie getroffenen MalRnahmen einen Umsatzriick-
gang oder Einnahmenausfille von mindestens
20 Prozent. Vergleichszeitraum fiir die Beurteilung
des Umsatzriickgangs ist der Umsatz des Jahres
2019.

c) Die Rickzahlung des Darlehens muss bei norma-
lem wirtschaftlichen Ablauf innerhalb der Laufzeit
des Darlehens zu erwarten sein.

d) Das Darlehen darf nicht zur Umschuldung beste-
hender Betriebsmittelfinanzierungen verwendet
werden.

e) Die Zuwendung kann flr Antragsteller nach Ziffer X
Nummer 1 nur unter der Voraussetzung gewahrt
werden, dass der Antragsteller zum 15. Marz 2020
bereits Tragerverein einer Sport- und Sportleiter-
schule in Sachsen war.

f) Die Zuwendung kann fiir Antragsteller nach Ziffer X
Nummer 2 nur unter der Voraussetzung gewahrt
werden, dass der Antragsteller zum 31. Dezember
2020 ordentliches Mitglied im Landessportbund
Sachsen war.

g) Die Zuwendung kann fiir Antragsteller nach Ziffer X
Nummer 3 nur unter der Voraussetzung gewahrt
werden, dass der Antragsteller seinen Sitz und sei-
nen lberwiegenden Tatigkeitsbereich im Freistaat
Sachsen hat.

Die Priifung der Zuwendungsvoraussetzungen erfolgt
auf der Grundlage von Eigenerklarungen des Antrag-
stellers. Der Antragsteller ist verpflichtet, der Sachsi-
schen Aufbaubank (SAB) auf Anforderung — auch nach
Bewilligung und Auszahlung des Darlehens — die zur
Uberpriifung der Zuwendungsvoraussetzungen erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

Anspriiche auf Entschadigungsleistungen nach dem In-
fektionsschutzgesetz und Versicherungsleistungen sind
vorrangig in Anspruch zu nehmen. Sollte wihrend der
Laufzeit dieses Programms ein Foérderprogramm des
Bundes oder der Europaischen Union mit ahnlicher Ziel-
richtung fir die Zuwendungsempfanger in Kraft treten,
so sind diese vorrangig in Anspruch zu nehmen. Fiir den
dariiberhinausgehenden Liquiditdtsbedarf kann eine
Zuwendung nach dieser Richtlinie gewéhrt werden.
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GemaR Artikel 2 Absatz 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung
der Artikel 107 und 108 des AEUV. Kleine und mittlere Unternehmen
im Sinne der KMU-Definition der EU gelten in den ersten drei Jahren
ihrer Tatigkeit nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten.

XIl.
Art, Umfang und Héhe der Zuwendungen

Die Zuwendung wird als Projektférderung durch ein
zinsloses, am Liquiditatsbedarf? orientiertes Nachrang-
Darlehen bis zu maximal 10 Prozent des Jahresumsat-
zes des Jahres 2019, jedoch minimal 5 000 Euro und
hdchstens bis zu 500 000 Euro, gewahrt.

Das Darlehen ist drei Jahre tilgungsfrei, die Laufzeit des
Darlehens betragt zehn Jahre. Sondertilgungen sind je-
derzeit moglich. Es werden keine Sicherheiten bestellt.

Bei Tilgung des Darlehens in Héhe von 50 Prozent des
urspriinglichen Darlehensbetrages innerhalb von finf
Jahren nach Darlehensgewdhrung kann der restliche
Darlehensbetrag (50 Prozent) auf Grundlage einer
Einzelfallentscheidung des Séchsischen Staatsminis-
teriums des Innern (§ 59 der Sachsischen Haushalts-
ordnung) erlassen werden. Ist der Darlehensnehmer
wirtschaftlich nicht in der Lage, das Darlehen ab dem
5. Jahr zurlckzufiihren, kann er beim Sachsischen
Staatsministerium des Innern einen Antrag auf anteili-
gen Erlass der Riickzahlungsverpflichtung stellen (§ 59
der Sachsischen Haushaltsordnung). Die Sétze 1 und
2 finden keine Anwendung bei Antragstellern nach Zif-
fer X Nummer 3. Ausnahmsweise kann ein anteiliger
Erlass fiir Antragsteller nach dieser Ziffer als Einzelfall-
entscheidung des Kabinetts gewéhrt werden.

Im Ubrigen bleibt die Verwaltungsvorschrift des Sach-
sischen Staatsministeriums der Finanzen zu § 59 der
Sachsischen Haushaltsordnung unberihrt.

Das Darlehen wird als 6ffentliches Darlehen aus Mitteln
des Freistaates Sachsen direkt von der SAB in privat-
rechtlicher Form bewilligt und in einer Tranche ausge-
zahlt.

X1,
Verfahren, sonstige Zuwendungsbestimmungen

Antrige auf Foérderung sind bei der Sachsischen
Aufbaubank — Férderbank —, Pirnaische Strale 9,
01069 Dresden, als der zusténdigen Bewilligungsstelle
einzureichen. Der Antragsteller hat die erforderlichen
Eigenerkldrungen abzugeben. Die SAB stellt die erfor-
derlichen Formulare bereit (www.sab.sachsen.de).

Die SAB entscheidet (ber die Forderfahigkeit und im
Rahmen ihres Ermessens Uber die Hohe des Darlehens.

Der Zuwendungsempfénger ist verpflichtet, auch nach
Bewilligung und Auszahlung an der Erfolgskontrolle mit-
zuwirken.

Fir die Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung
gelten die Nummern 1.3, 3.3 Satz 1, 3.5.2; 4.2.1, 4.2.2,
8, 11.1, 14, 15.1 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der
Sichsischen Haushaltsordnung. Die Regelungen der
ANBest-P finden keine Anwendung. Dem Zuwendungs-
empfanger sind jedoch die Pflichten nach Nummer 7
ANBest-P (Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift zu § 44
der Sachsischen Haushaltsordnung) aufzuerlegen. Es
ist der einfache Verwendungsnachweis zugelassen.

Weiterlaufende Betriebsausgaben
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XIV.
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Die Richtlinie tritt am Tag nach der Veréffentlichung in
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Richtlinie des Sachsischen Staats-
ministeriums des Innern Uber die Gewahrung von Zu-
schissen zur Existenzsicherung von Sportvereinen und
Darlehen zur Sicherung der Liquiditat fiir Trigervereine

Dresden, den 13. Juli 2021

von Sport- und Sportleiterschulen sowie Sportvereinen
und deren als juristische Personen des Privatrechts
ausgegliederte Spielbetriebsabteilungen vom 21. April
2020 (SachsABI. S. 498), die zuletzt durch die Richtlinie
vom 22. Dezember 2020 (SachsABI. 2021 S. 19) geén-
dert worden ist, auer Kraft.

Die Laufzeit ist zunachst befristet bis zum 31. Dezember
2021. Eine Verldngerung ist méglich.

Der Staatsminister des Innern
Prof. Dr. Roland Woller
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Sachsisches Staatsministerium der Finanzen

Verwaltungsvorschrift
des Sachsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Gewahrung von Pramien
fur besondere Leistungen an Beschiftigte
(VwWV Leistungspramien)

Vom 6. Juli 2021

.
Geltungsbereich

Fir eine besondere Leistung kann Beschaftigten des

Freistaates Sachsen, die dem Geltungsbereich des

- Tarifvertrages flir den éffentlichen Dienst der Lan-
der (TV-L) vom 12. Oktober 2006, in der jeweils
geltenden Fassung,

- Tarifvertrages fiir Arztinnen und Arzte an Univer-
sitatskliniken (TV-Arzte) vom 30. Oktober 2008, in
der jeweils geltenden Fassung,

- Tarifvertrages fiir Arztinnen und Arzte an den Séch-
sischen Krankenhdusern (Fachkrankenhduser fir
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sach-
sen (TV-Arzte SKH) vom 20. Februar 2007, in der
jeweils geltenden Fassung oder

- Tarifvertrages zur Regelung der Arbeitsbedingun-
gen von Beschaftigten in forstwirtschaftlichen Ver-
waltungen, Einrichtungen und Betrieben der Lander
(TV-L-Forst) vom 18. Dezember 2007, in der jeweils
geltenden Fassung

unterfallen, eine auBertarifliche Leistungspramie ge-

wahrt werden.

Nummer 1 gilt entsprechend fiir Beschaftigte, die geman
§ 1 Absatz 2 Buchstabe b TV-L vom Geltungsbereich
des TV-L ausgenommen sind (aufertariflich Beschéf-
tigte), mit Ausnahme von aufertariflich Beschéftigten
als
a) Leiter von Behorden,
b) Abteilungsleiter in obersten Dienstbehérden und
c) stellvertretende Leiter von Behérden, soweit sie
mindestens ein auBertarifliches Entgelt in Anleh-
nung an die Besoldungsgruppe B 4 erhalten.
Geschéftsfilhrer und stellvertretende Geschéftsfiih-
rer von Staatsbetrieben sind Leiter beziehungsweise
stellvertretende Leiter einer Behdrde im Sinne der Re-
gelung. Fir den Fall, dass diese die Geschéftsflihrung
oder Stellvertretung nicht allein wahrnehmen, sondern
diese zum Beispiel fiir die fachlichen und kaufmanni-
schen Bereiche getrennt ist, gilt der Ausschluss auch fir
die jeweiligen Bereichsleiter.

Die Leistungspramie kann

a) bei Beschaftigten nach Abschnitt | Nummer 1 bis
zur Hoéhe der jeweiligen Endstufe der fir die/den
Beschaftigten jeweils maf3geblichen Entgeltgruppe,

b) bei Beschaftigten nach Abschnitt | Nummer 2 bis
zum jeweiligen fiir die/den Beschéftigten mafligeb-
lichen Hochstbetrag der Regelung zur auBerta-

rifichen Gestaltung von Arbeitsverhaltnissen mit
Beschéftigten in Tatigkeiten oberhalb der Entgelt-
gruppe 15 TV-L

gewahrt werden.

Bemessungsgrundlage im Sinne der Nummer 1 ist die
Eingruppierung oder aufBlertarifliche Entgeltvereinba-
rung im Zeitpunkt der Festsetzung der Leistungspramie.

Die Gewahrung der Leistungspramie soll in engem
zeitlichen Zusammenhang mit der besonderen Leis-
tung stehen. In begriindeten Einzelféllen ist auch eine
Honorierung von langer zuriickliegenden Leistungen
nicht ausgeschlossen. Die Hohe der Leistungspréamie
ist entsprechend dem Grad der erbrachten Leistung zu
bemessen.

Aufgrund einer Teilzeitbeschéftigung erfolgt keine Kiir-
zung des Hochstbetrages nach Nummer 1.

Werden innerhalb eines Jahres an Beschéftigte meh-
rere Leistungspramien gewdhrt, ist die Hoéchstgrenze
pro Leistungsgrund jeweils der Héchstbetrag nach Num-
mer 1.

M.
Auszahlung

Die Leistungspramie kann als Einmalbetrag oder in
héchstens zwdlf monatlichen Teilbetragen ausgezahit
werden. Die Entscheidung lber die Zahlweise ist mit der
Festsetzung der Leistungsprémie zu treffen. Die Aus-
zahlung erfolgt durch das Landesamt fiir Steuern und
Finanzen mit dem Tarifentgelt zu dessen Zahltag.

Sofern bei einer Auszahlung der Leistungspréamie in
monatlichen Teilbetrdgen kein Anspruch auf Entgelt fir
einen oder mehrere Monate besteht oder das Arbeits-
verhaltnis endet, sollen Teilbetrége, die deswegen nicht
mehr gewahrt werden kénnten, in einem Restbetrag zu-
sammengefasst und fiir den letzten Monat mit Anspruch
auf Entgelt ausgezahlt werden. Ein Aufschub soll nicht
erfolgen.

Iv.
Allgemeines und Verfahren

Ein Anspruch auf Gewahrung einer Leistungsprémie
besteht nicht. Leistungsprémien kénnen nur im Rahmen
besonderer haushaltsrechtlicher Regelungen gewahrt
werden.
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2.

Leistungspramien kénnen nicht auf Grund eines Sach-
verhalts gewahrt werden, der einer bereits gewahrten
auBertariflichen Leistungspréamie, der Abgeltung von
Uberstunden oder Mehrarbeit, der Verkiirzung von Stu-
fenaufstiegen, tariflicher Leistungszulagen oder Leis-
tungspramien, eines erhdhten auBertariflichen Entgelts
oder einer anderen erfolgsorientierten Leistung des Ar-
beitgebers zugrunde liegt. Durch eine Ubertragung hé-
herwertiger Tatigkeit wird die Vergabe einer Leistungs-
pramie nicht gehindert. Eine Leistungspramie kann nicht
aufgrund einer Auswahlentscheidung des Arbeitgebers
gewahrt werden, die bereits Grundlage der Ubertragung
der h6herwertigen Tatigkeit war.

Leistungspramien sind nicht zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt. Sie bleiben bei der Bemessung von Jah-
ressonderzahlung und Entgeltfortzahlung aufer Be-
tracht.

Dresden, den 6. Juli 2021

4. Die Entscheidung iiber die Gewahrung einer Leistungs-
pramie trifft die zustdndige oberste Dienstbehérde oder
die von ihr bestimmte Stelle. Vor der Gewéhrung einer
Leistungspramie sollen die Vorgesetzten gehért werden.
Die Begriindung fiir die Gewahrung einer Leistungspra-
mie ist aktenkundig zu machen; dabei ist die besondere
Leistung im Einzelnen darzustellen. Die Entscheidung
ist dem Beschéftigten schriftlich mitzuteilen.

V.
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt riickwirkend zum 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die VwV Leistungspré-
mien vom 23. Juni 2015 (SachsABI. S. 1011), enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 31. Dezember 2019 (SachsABI.
S. §352), auBler Kraft.

Der Staatsminister der Finanzen
Hartmut Vorjohann
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Landesdirektion Sachsen

Bekanntmachung
der Landesdirektion Sachsen
fiir den Landkreis Gorlitz und den Landkreis Bautzen
Tierseuchenverhiitung und -bekampfung
Afrikanische Schweinepest (ASP)
Festlegung der Pufferzone (Sperrzone I) und weitere Anordnungen

Vom 13. Juli 2021

Die Landesdirektion Sachsen erlasst folgende

Allgemeinverfiigung

zur Bekdmpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Auf Grund der Feststellung des Ausbruches der Afrika-
nischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen im Freistaat
Sachsen werden nachstehende MaRnahmen bekannt gege-
ben und verfiigt:

1. Es wird eine Restriktionszone im Freistaat Sachsen
wie nachfolgend dargestellt festgelegt:
Als Pufferzone (Sperrzone I) werden die Gebiete/Ge-
bietsteile folgender Gemeinden festgelegt:
a) Im Landkreis Gorlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hérnitz,

Gemeinde Dirrhennersdorf,

Gemeinde Grof3schénau,

Gemeinde Grof3schweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht Teil des
gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Schoénau-Berzdorf a. d. Eigen, so-
fern nicht Teil des gefahrdeten Gebietes,
Gemeinde Schoénbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern
nicht Teil des gefdhrdeten Gebietes,
Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,
Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Lébau, sofern nicht Teil des
gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,
Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht Teil des
gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau.

b) Im Landkreis Bautzen:
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Gemeinde Burkau ostlich des Verlaufes S 94
und B 98,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-GauBig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Gdda,

Gemeinde GroBRpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits Teil
des gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Konigswartha, sofern nicht bereits
Teil des gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Kubschiitz, sofern nicht bereits Teil
des gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil des
gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Nebelschitz ostlich des Verlaufes
der S 94 in sldliche Richtung bis Briicke Prie-
titzer Strale, Prietitzer StralBe nordéstlich bis
Lindenstrale, ostlich der Lindenstrafe bis Ab-
zweig Nr. 25, in westliche Richtung zuriick bis
S 94, von dort 6stlich des Verlaufs der S 94 bis
zur stdlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil
des gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde ORling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau 6stlich der S 94,
Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Rackelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil des
gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau 6stlich der B 98,
Gemeinde Schmdlin-Putzkau éstlich des Ver-
laufes der B 98 bis Abzweig S 156, &stlich des
Verlaufs der S 156 bis Kreisgrenze,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil
des gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits
Teil des gefahrdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Bernsdorf sidlich der Lan-
desgrenze Brandenburg-Sachsen und ostlich
entlang des Verlaufs der Bahnlinie DB6194
,Hosena — Kamenz (Sachs)” bis Bahnabzweig
im Siden des Ortsteils Strassgrabchen der
Stadt Bernsdorf bis zum Bahniibergang S 94,
ab Bahniibergang &stlich des Verlaufs der S 94
bis zur stdlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda o6stlich der
B 98,

Gemeinde Stadt Elstra 6stlich der S 94,
Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht be-
reits Teil des gefédhrdeten Gebietes,

Gemeinde Stadt Kamenz ostlich der S 94,
Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
Gemeinde Stadt Wilthen,
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Vorgaben fiir die Schweinehalter in der Pufferzone

(Sperrzone I):

a) Halter von Schweinen haben dem oértlich zustan-
digen Landratsamt unverziiglich die Anzahl der
gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nut-
zungsart und ihres Standorts, sowie verendete
oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte
Schweine anzuzeigen.

b) Gehaltene Schweine sind so abzusondern, dass sie
nicht mit Wildschweinen in Beriihrung kommen kén-
nen.

c) Es sind geeignete Desinfektionsmdglichkeiten an
den Ein- und Ausgéngen der Stélle oder sonstigen
Standorten einzurichten.

d) Verendete, erkrankte und insbesondere fieberhaft
erkrankte Schweine, bei denen der Verdacht auf
Afrikanische Schweinepest nicht ausgeschlossen
werden kann, sind nach naherer Anweisung des
zustandigen Lebensmittelliberwachungs- und Vete-
rindramtes virologisch auf Afrikanische Schweine-
pest zu untersuchen.

e) Futter, Einstreu und sonstige Gegensténde, mit de-
nen Schweine in Berliihrung kommen kénnen, sind
durch den Halter so aufzubewahren, dass sie fir
Wildschweine unzugénglich sind.

f) Wer einen Hund auf dem Betriebsgelénde eines
Schweinebestandes hilt, hat sicherzustellen, dass
der Hund das Betriebsgelénde nur unter Aufsicht
verlasst.

g) Schweine dirfen auf offentlichen oder privaten
Stralen oder Wegen nicht getrieben werden, aus-
genommen hiervon sind betriebliche Wege.

h) Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine
oder deren Teile sowie Gegenstiande, mit denen
Wildschweine in Berlihrung gekommen sein kén-
nen, dirfen nicht in einen Hausschweine haltenden
Betrieb verbracht werden.

i) Schweine, die in einem in der Pufferzone (Sperr-
zone |) gelegen Betrieb gehalten werden, dirfen
¢ aus dieser Zone innerhalb der Bundesrepu-

blik Deutschland genehmigungsfrei verbracht
werden,

« ausdieser Zone in das Ausland nur mit Geneh-
migung des 6rtlich zusténdigen Landratsamtes
nach den Vorgaben der Durchflihrungsverord-
nung (EU) 2021/605 verbracht werden.

Anordnungen an die Alilgemeinheit in der Puffer-

zone (Sperrzone l):

a) Personen, die mit Wildschweinen in Berlihrung
gekommen sind, haben Reinigungs- und Desin-
fektionsmaRnahmen nach naherer Anweisung des
ortlich zustéandigen Landratsamtes durchzufiihren.
Entsprechendes gilt fir Hunde, die mit Wildschwei-
nen oder Teilen davon in Berlilhrung gekommen
sind.

b) Veranstaltungen mit Schweinen sind untersagt (zum
Beispiel Messen, Versteigerungen und so weiter).

c) Die Errichtung von Absperrungen mit einem wild-
schweinsicheren Zaun ist zu dulden.

Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 dieser All-
gemeinverfiigung wird angeordnet, sofern die sofortige
Voliziehung nicht bereits gemaR § 80 Absatz 2 Nummer 3

Dresden, den 13. Juli 2021

994

der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 37
des Tiergesundheitsgesetzes kraft Gesetzes gilt.

6. Die Uberwachung der MaRnahmen obliegt dem értlich
zusténdigen Landratsamt im Rahmen seiner ortlichen
Zustandigkeit.

7. Diese Allgemeinverfiigung wird als Notbekanntmachung
auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter
http://www.lds.sachsen.de/Bekanntmachung verkiindet
und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Der vollstéindige Inhalt der Allgemeinverfiigung kann
neben der Internetseite der Landesdirektion Sachsen
unter http://www.lds.sachsen.de/Bekanntmachung auch
zu den Geschéaftszeiten in der

Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Dresden,
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden,

Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Leipzig,
BraustralRe 2, 04107 Leipzig,

Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz,
Altchemnitzer Stral3e 41, 09120 Chemnitz

eingesehen werden.

8. Fir diese Allgemeinverfligung werden keine Kosten er-
hoben.

9. Die Allgemeinverfigung der Landesdirektion Sachsen
vom 11. Mérz 2021, Az.: 25-5133/125/32, (Erweiterung
der Pufferzone und weitere Anordnungen) wird aufgeho-
ben.

Hinweise:

In der unter Ziffer 1 festgelegten Pufferzone (Sperr-
zone |) sind die in der Anlage: ,Bestehende Schutzmal-
nahmen in der Pufferzone (Sperrzone |) aufgrund des Aus-
bruchs der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen
im Freistaat Sachsen. Stand 13.07.2021* dargestellten Vor-
gaben zu beachten.

Im Einzelfall und beim Vorliegen der in der Durchfiih-
rungsverordnung (EU) 2021/605 néher bezeichneten Vo-
raussetzungen kann das ortlich zusténdige Landratsamt
Ausnahmen genehmigen bezlglich
— des Verbringens lebender Schweine,

— des Verbringens von Wildschweinefleisch und Wild-
schweinefleischerzeugnissen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfiigung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift
Widerspruch eingelegt werden bei der Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer StraRe 41, 09120 Chemnitz, oder
den Dienststellen der Landesdirektion Sachsen in Dres-
den, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig,
BraustraRe 2, 04107 Leipzig. Die Schriftform kann durch
die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen
Form genigt ein elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Die
Schriftform kann auch ersetzt werden durch Versendung
eines elektronischen Dokuments mit der Versandart nach
§ 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes. Die Adressen und die
technischen Anforderungen fiir die Ubermittiung elektroni-
scher Dokumente sind Uber die Internetseite www.lds.sach-
sen.de/kontakt abrufbar.

Landesdirektion Sachsen
Dr. Jens Achterberg
Referatsleiter
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Anlage:

Bestehende SchutzmaBnahmen in der Pufferzone (Sperrzone )
aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest bei
Wildschweinen im Freistaat Sachsen. Stand 13. Juli 2021

Wesentliche rechtliche Vorgaben fir die Pufferzone
(Sperrzone |} ergeben sich aus der Durchfihrungsverord-
nung (EU) 2021/605 (Art. 9ff.) und der Schweinepest-Ver-
ordnung:

I. Regeln fiir Schweinehalter

1. Halter von Schweinen in der Pufferzone (Sperrzone I)
haben dem zustandigen Landratsamt unverziglich die
Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer
Nutzungsart und ihres Standorts, sowie verendete oder
erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine
anzeigen.

2. In der Pufferzone (Sperrzone 1) sind Auslauf- und Frei-
landhaltung von Schweinen erlaubt (beachte jedoch Zif-
fern 3 und 4).

3. In der Pufferzone (Sperrzone 1) gehaltene Schweine
sind so abzusondern, dass sie nicht mit Wildschweinen
in Berlihrung kommen kénnen.

4. Halter von Schweinen in der Pufferzone (Sperrzone )
haben geeignete Desinfektionsméglichkeiten an den
Ein- und Ausgéngen der Stélle oder sonstigen Standor-
ten einzurichten.

5. Verendete und erkrankte, insbesondere fieberhaft er-
krankte Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrikani-
sche Schweinepest nicht ausgeschlossen werden kann,
sind nach naherer Anweisung des Lebensmitteliberwa-
chungs- und Veterinaramtes virologisch und gegebe-
nenfalls serologisch auf Afrikanische Schweinepest zu
untersuchen.

6. Futter, Einstreu und sonstige Gegensténde, mit denen
Schweine in Berlihrung kommen kdnnen, sind durch den
Halter fir Wildschweine unzuganglich aufzubewahren.

7. Der Halter eines Hundes, der auf dem Betriebsgelénde
eines schweinehaltenden Betriebes gehalten wird, hat
sicherzustellen, dass der Hund das Betriebsgelénde nur
unter Aufsicht verlasst.

8. Schweine dirfen auf 6éffentlichen oder privaten Strallen
oder Wegen nicht getriecben werden, ausgenommen
hiervon sind betrieblichen Wege.

9. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine
oder deren Teile sowie Gegenstande, mit denen Wild-
schweine in Beriihrung gekommen sein kénnen, diirfen
nicht in einen schweinehaltenden Betrieb verbracht wer-
den

10. Schweine, die in einem Betrieb gehalten werden, der in
der Pufferzone (Sperrzone |) gelegen ist, dirfen
¢ aus dieser Zone innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland genehmigungsfrei verbracht werden,
* ausdieser Zone in das Ausland nur mit Genehmi-
gung des ortlich zustandigen Landratsamtes nach
den Vorgaben der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2021/605 verbracht werden.

11. Das Verbringen von frischem Fleisch, Fleischerzeug-
nissen und tierischen Nebenprodukten von gehaltenen
Schweinen aus der Pufferzone (Sperrzone 1), ist ohne
Einschrankungen gestattet.

Empfehlungen zur Sicherung des Betriebes kénnen zum
Beispiel der Checkliste des Friedrich-Loeffler-Instituts zur
Vermeidung der Einschleppung der Afrikanischen Schwei-
nepest (ASP) in Schweine haltende Betriebe entnommen
werden:

https://www.openagrar.de/serviets/MCRFileNodeServiet/
openagrar_derivate_00014697/Checkliste-
ASP-2018-07-20.pdf

Hinweise des Friedrich-Loeffler-Instituts zur ASP-Friih-
erkennung:

https://www.openagrar.de/serviets/MCRFileNodeServiet/
openagrar_derivate_00016548/ASP_Bilder_Hausschwein-
K.pdf

Il. Regeln fiir Jagdausiibungsberechtigte

1. Die Jagd auf Wild (einschlielich Schwarzwild) darf
wie folgt stattfinden:

* Die Ausiubung der Jagd unter Einsatz von Jagdhun-
den zum Stdbern sowie von Jagdhelfern (Treibern)
zur aktiven Beunruhigung des Wildes ist untersagt.
Die Landesdirektion Sachsen kann auf Antrag Aus-
nahmen von dieser Einschrankung genehmigen
und diesbezliglich Auflagen erteilen. Der Antrag ist
beim zustandigen Landratsamt einzureichen, wel-
ches ihn mit einer Stellungnahme an die Landesdi-
rektion Sachsen weiterleitet.

» Die Einzeljagd, gemeinschaftliches Jagen ohne
Jagdhunde- und Treibereinsatz (Gemeinschafts-
ansitze), die Fangjagd sowie Nachsuchearbeit mit
Jagdhunden sind erlaubt.

2. Lebende Wildschweine dirfen nicht aus der Pufferzone
(Sperrzone I) verbracht werden.

3. Firjedes gesund erlegte Wildschwein gilt:

* Es ist unverziglich unter Angabe des Erlegungsor-
tes beim zustandigen Lebensmitteliberwachungs-
und Veterindramt anzuzeigen.

* Es ist unverziiglich nach naherer Anweisung des
Lebensmittelliberwachungs- und Veterindramtes
zu kennzeichnen.

* Es sind nach Anweisung des Lebensmitteliiber-
wachungs- und Veterindramtes Blutproben fir die
Untersuchung auf ASP zu nehmen und ein vom
Lebensmitteliberwachungs- und Veterindramt vor-
gegebener Begleitschein auszustellen. Die Proben
sind dem Lebensmitteliiberwachungs- und Veteri-
nadramt Gbergeben. Der Begleitschein soll die Koor-
dinaten des Erlegungsortes enthalten.

. Fir die Erfillung der Pflichten zur Kennzeichnung,
Probeentnahme, Ausfiillen eines Begleitscheines
und Probeniibergabe wird eine Aufwandsentscha-
digung in Héhe von 10,00 Euro je mannlichem
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Wildschwein und 50,00 Euro je weiblichem Wild-
schwein gewahrt. Der Antrag ist beim jeweils ortlich
zustandigen Lebensmittelliberwachungs- und Ve-
terindramt zu stellen. Die Aufwandsentschédigung
wird nur einmal pro Wildschwein gezahit.

*  Aufbruch und Schwarte sind nach néherer Anwei-
sung des Lebensmitteliberwachungs- und Veteri-
naramt Uber den Zweckverband fir Tierkérperbe-
seitigung Sachsen unschadlich zu beseitigen.

Erlegte Wildschweine, frisches Wildschweine-
fleisch und Wildschweinefleischerzeugnisse, die
Wildschweinefleisch von in der Pufferzone (Sperrzone
1) erlegten Tieren enthalten, diirfen nicht innerhalb oder
aus der Pufferzone (Sperrzone I) verbracht werden.
Mégliche Ausnahmen fir das Verbringen innerhalb der
Sperrzone | oder innerhalb Deutschlands sind beim Le-
bensmitteliberwachungs- und Veterindramt des zustan-
digen Landratsamtes zu beantragen. Die jeweiligen Vo-
raussetzungen ergeben sich aus den Artikel 48 und 49
der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/605.

Bei dem in Artikel 48 und 49 der Durchfiihrungsverord-
nung (EU) 2021/605 vorgegebenen Erreger-ldentifi-
zierungstest handelt es sich um die Untersuchung der
vom Jagdauslbungsberechtigten eingesandten Probe
des erlegten Wildschweines durch die Landesunter-
suchungsanstalt. Die Untersuchung ist kostenfrei. Das
ortlich zustandige Landratsamt wird Uiber das Ergebnis
der Untersuchung informiert und entscheidet dann tber
den vom Jagdausiibungsberechtigte gestellten Antrag.

Fir jedes verendet aufgefundene Wildschwein
(Fall- und Unfallwild) sowie jedes krank erlegte Wild-
schwein gilt:

« Es ist unverziglich unter Angabe des Fund- be-
ziehungsweise Erlegungsortes beim Lebensmittel-
Uberwachungs- und Veterinaramt anzuzeigen.

« Die Jagdausibungsberechtigten haben nach ih-
ren Mdglichkeiten bei der Kennzeichnung, der
Entnahme von Proben zur Untersuchung auf ASP
sowie bei der Bergung und Beseitigung des Tier-
kérpers nach naherer Anweisung des Lebensmit-
telliberwachungs- und Veterindramtes mitzuwirken
oder die Durchfiihrung dieser Malnahmen zu dul-
den.

¢ Fir Anzeige wird eine Aufwandsentschédigung in
Héhe von 30,00 Euro je Wildschwein gewahrt. Dar-
Uber hinaus wird fir die Mitwirkung bei der Bergung
und Beseitigung eine Aufwandsentschadigung in
Héhe von 30,00 Euro je Wildschwein gewahrt. Han-

delt es sich bei einem krank erlegten Stiick um ein
weibliches Wildschwein, wird eine zuséatzliche Auf-
wandsentschadigung von 40,00 Euro gewahrt. Der
Antrag ist beim Lebensmitteliberwachungs- und
Veterindramt zu stellen. Die Aufwandsentschadi-
gung wird nur einmal pro Wildschwein gezahlt

Die Fallwildsuche in der Pufferzone (Sperrzone |) wird
fortgefiihrt. Die Koordination dieser Maf3nahme obliegt
dem értlich zustdndigen Landratsamt. Die Jagdaus-
Ubungsberechtigten haben im Rahmen ihrer értlichen
Zustandigkeit mitzuwirken. Dies betrifft die eigenverant-
wortliche, intensive Suche nach verendeten Wildschwei-
nen im eigenen Revier (verstdrkte Fallwildsuche) und
die Mitwirkung bei vom értlich zustandigen Landrats-
amt organisierten Suchaktionen im Rahmen der Még-
lichkeiten der Jagdausiibungsberechtigten. Werden bei
der Fallwildsuche vom értlich zustéandigen Landratsamt
benannte Personen eingesetzt, haben die Jagdaus-
Ubungsberechtigten diese in ihrem Revier zu dulden.

Jagdausiibungsberechtigte haben Hunde und Gegen-
stdnde, die bei der Jagd oder bei der Fallwildsuche
verwendet werden, soweit sie mit Wildschweinen oder
Teilen von Wildschweinen in Berlihrung gekommen
sind nach naherer Anweisung des Lebensmitteliberwa-
chungs- und Veterindramtes zu reinigen und zu desinfi-
zieren.

Regeln fiir die Alilgemeinheit:

Personen, die mit Wildschweinen in Berllhrung gekom-
men sind, haben Reinigungs- und Desinfektionsmai}-
nahmen nach nédherer Anweisung des ortlich zustandi-
gen Landratsamtes durchzufiihren. Entsprechendes gilt
fur Hunde, die mit Wildschweinen oder Teilen davon in
Berihrung gekommen sind.

Veranstaltungen mit Schweinen sind untersagt (zum
Beispiel Messen, Versteigerungen und so weiter).

Die Errichtung von Absperrungen mit einem wild-
schweinsicheren Zaun ist zu dulden.

Funktion dieses Merkblattes ist es, die wesentlichen

Vorgaben Ubersichtlich und zusammengefasst darzustellen.
Rechtsverbindlich sind ausschlielich die gesetzlichen Re-
gelungen, die Allgemeinverfiigungen der Landesdirektion
Sachsen sowie die amtlichen Anordnungen der zustdndigen
Landratsamter.
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Bekanntmachung
der Landesdirektion Sachsen
fur den Landkreis Gorlitz und den Landkreis Bautzen

Tierseuchenverhitung und -bekampfung
Afrikanische Schweinepest (ASP)
Festlegung des gefahrdeten Gebietes (Sperrzone Il)
und weitere Anordnungen

Vom 13. Juli 2021

Die Landesdirektion Sachsen erlasst folgende

Allgemeinverfiigung

zur Bekdmpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Auf Grund der Feststellung des Ausbruches der Afrika-

nischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen im Freistaat
Sachsen werden nachstehende MaRhahmen bekannt gege-
ben und verfiigt:

1.

Es wird eine Restriktionszone im Freistaat Sachsen
wie nachfolgend dargestellt festgelegt:
Das Gebiet um die im Freistaat Sachsen festgestellien
ASP-Ausbriiche bei Wildschweinen wird als gefahrde-
tes Gebiet (Sperrzone Il) festgelegt. Das gefahrdete
Gebiet umfasst folgende Gemeinden bzw. Teile von Ge-
meinden in den Landkreisen Goérlitz und Bautzen und
ist in dem folgenden Kartenausschnitt als schraffierter
Bereich mit folgenden Grenzen dargestelit:
a) im Landkreis Gorlitz:

— Gemeinde Boxberg/O.L.,

— Gemeinde Gablenz,

— Gemeinde Grof} Diiben,

— Gemeinde Hahnichen,

— Gemeinde Hohendubrau,

— Gemeinde Horka,

— Gemeinde Kodersdorf,

— Gemeinde Kdnigshain,

— Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

— Gemeinde Kreba-Neudorf,

— Gemeinde Markersdorf,

— Gemeinde Micka,

— Gemeinde NeilReaue,

— Gemeinde Quitzdorf am See,

— Gemeinde Rietschen,

— Gemeinde Rosenbach nérdlich der S 129,

— Gemeinde Schieife,

— Gemeinde Schénau-Berzdorf a. d. Eigen nérd-

lich der S 129,

b)

— Gemeinde Schopstal,

— Gemeinde Stadt Bad Muskau,

— Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nérdlich
der S 129,

— Gemeinde Stadt Gorlitz,

— Gemeinde Stadt Lobau nordlich der B 6 von
der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der
S 129, auf der S 129 bis Gemeindegrenze,

— Gemeinde Stadt Niesky,

— Gemeinde Stadt Ostritz nérdlich der S 129 und
K 8616,

— Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

— Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

— Gemeinde Stadt Weillwasser/O.L.,

— Gemeinde Trebendorf,

— Gemeinde Vierkirchen,

— Gemeinde Waldhufen,

— Gemeinde Weilikeilel.

im Landkreis Bautzen:

— Gemeinde Grof3dubrau,

— Gemeinde Hochkirch nordlich der B 6,

— Gemeinde Kénigswartha 6stlich der B 96,

— Gemeinde Kubschiitz nérdlich der B 6,

— Gemeinde Lohsa 6stlich der B 96,

— Gemeinde Malschwitz,

— Gemeinde Neschwitz dstlich der B 96,

— Gemeinde Radibor ostlich der B 96,

— Gemeinde Spreetal éstlich der B 97,

— Gemeinde Stadt Bautzen ostlich des Verlaufs
der B 96 bis Abzweig S 156 und noérdlich des
Verlaufs S 156 bis Abzweig B 6 und nérdlich
des Verlaufs der B 6 bis zur dstlichen Gemein-
degrenze,

— Gemeinde Stadt Hoyerswerda sidlich des Ver-
laufs der B 97 bis Abzweig B 96 und 6stlich des
Verlaufs der B 96 bis zur sudlichen Gemeinde-
grenze,

— Gemeinde Stadt Weilenberg,

— Gemeinde Stadt Wittichenau ostlich der B 96.
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(i) Der Jagdausiibungsberechtigte, dem im Rah-
men seiner Hegepflicht die Fallwildsuche ob-
liegt, hat im Rahmen seiner értlichen Zustén-
digkeit an der Fallwildsuche mitzuwirken. Er
kann diese Pflicht an andere Jager Ubertragen.

(i) wird die verstéarkte Fallwildsuche durch andere
vom ortlich zustdndigen Landratsamt benannte
Personen durchgefiihrt, haben die Jagdaus-
tibungsberechtigten diese in ihrem Revier zu
dulden.

h) Jedes verendet aufgefundene Wildschwein ist un-
ter Angabe des Fundortes dem értlich zusténdigen
Landratsamt anzuzeigen (Anzeigezeigepflicht
von Fallwild). Hinsichtlich des Umgangs mit veren-
det aufgefundenen Wildschweinen, konkret der An-
zeige, der Kennzeichnung, der Probennahme sowie
der Entsorgung der Kadaver, gilt die Aligemeinver-
fligung der Landesdirektion Sachsen vom 20. Ok-
tober 2020, Az.: 25-5133/32/66 zur Anzeigepflicht
und Mitwirkung der Jagdausiibungsberechtigten.
Dies umfasst auch die dort unter Ziffer 3 geregelte
Aufwandsentschadigung.

i) Die Landesdirektion Sachsen kann Uber die Jagd
hinausgehende Mafnahmen in Bezug auf die T6-
tung von Wildschweinen (,Entnahme®) anordnen,
die sich im gefahrdeten Gebiet (Sperrzone Il) be-
finden. In diesem Fall sind die Jagdausiibungsbe-
rechtigten in ihrem jeweiligen Revier zur Mitwirkung
verpflichtet.

j) Hunde und Gegensténde, bei der Jagd oder der
Fallwildsuche verwendet werden, sind, soweit sie
mit Wildschweinen oder Teilen von Wildschweinen
in Berlihrung gekommen sind, durch ihre Halter be-
ziehungsweise durch die Jagdausiibungsberechtig-
ten zu reinigen und zu desinfizieren.

3. Vorgaben fiir die Schweinehalter:

a) Im gefahrdeten Gebiet (Sperrzone Il) sind Auslauf-
und Freilandhaltung von Schweinen verboten.

b) Das Verbringen von Schweinen aus einem Betrieb
im gefahrdeten Gebiet (Sperrzone Il) auferhalb
dieser Zone ist verboten. Das 6rtlich zusténdige
Landratsamt kann nach den Vorgaben der Durch-
fihrungsverordnung (EU) 2021/605 Ausnahmen fir
das Verbringen genehmigen.

c) Frisches Schweinefleisch oder Schweinefleischer-
zeugnisse, einschlieBlich Tierdarmhiillen, sowie tie-
rische Nebenprodukte und Folgeprodukte, die von
Schweinen gewonnen worden sind, die in einem
Betrieb gehalten worden sind, der im gefahrdeten
Gebiet (Sperrzone Il) gelegen ist, diirfen nicht aus
der Sperrzone Il verbracht oder ausgefiihrt werden.
Das ortlich zustdndige Landratsamt kann nach
den Vorgaben der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2021/605 Ausnahmen fiir das Verbringen genehmi-
gen.

d) Das Verbringen von Sperma, Eizellen und Embry-
onen (Zuchtmaterial) von Schweinen die in einem
Betrieb gehalten worden sind, der im gefahrdeten
Gebiet (Sperrzone Il) gelegen ist, aus dem geféhr-
deten Gebiet (Sperrzone 1) ist verboten. Das értlich
zustandige Landratsamt kann nach den Vorgaben
der Durchflihrungsverordnung (EU) 2021/605 Aus-
nahmen fiir das Verbringen genehmigen.

4. Anordnungen an die Allgemeinheit:

a) Hinsichtlich der Nutzung land- und forstwirtschaftli-
cher Flachen im gefahrdeten Gebiet (Sperrzone II)
bestehen zurzeit keine Einschrankungen. Erforder-
lichenfalls wird durch die Landesdirektion Sachsen
im Einzelfall beziehungsweise per Allgemeinverfi-

gung Uber die Anordnung von Auflagen oder Be-
schrankungen entschieden.

b) Jede Person ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass
ihrer Aufsicht unterstehende Hunde im gefahrdeten
Gebiet (Sperrzone Il) nicht frei herumlaufen (Lei-
nenzwang).

c) Veranstaltungen mit Schweinen sind im gefahrde-
ten Gebiet (Sperrzone 1) untersagt (zum Beispiel
Messen, Versteigerungen und so weiter).

d) Die Errichtung von Absperrungen im gefahrdeten
Gebiet (Sperrzone 1) mit einer wildschweinsicheren
Umzaunung ist zu dulden.

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 dieser All-
gemeinverfligung wird angeordnet, sofern die sofortige
Voliziehung nicht bereits kraft Gesetzes, gemaR § 80
Absatz 2 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung in
Verbindung mit § 37 des Tiergesundheitsgesetzes, gilt.

6. Die Uberwachung der Mafinahmen obliegt den Land-
kreisen im Rahmen ihrer 6rtlichen Zusténdigkeit.

7. Diese Aligemeinverfiigung wird als Notbekanntmachung
auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter
http://www.lds.sachsen.de/Bekanntmachung verkiindet
und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Der vollstédndige Inhalt der Allgemeinverfiigung kann
neben der Internetseite der Landesdirektion Sachsen
unter http://www.lds.sachsen.de/Bekanntmachung auch
zu den Geschéaftszeiten in der

Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Dresden,
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden,

Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Leipzig,
Braustralle 2, 04107 Leipzig,

Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz,
Altchemnitzer Strafle 41, 09120 Chemnitz

eingesehen werden.

8. Fir diese Allgemeinverfiigung werden keine Kosten er-
hoben.

9. Die Aligemeinverfigung der Landesdirektion Sachsen
vom 11. Marz 2021, Az.: 25-5133/125/33, (Festlegung
eines gefahrdeten Gebietes mit weiteren Anordnungen
Tierseuchenverhiitung und -bekédmpfung Afrikanische
Schweinepest) wird aufgehoben.

Hinweise:

Im unter Ziffer 1 festgelegten gefahrdeten Gebiet
(Sperrzone Il) sind die in der Anlage: ,Bestehende Schutz-
mafBnahmen im gefahrdeten Gebiet (Sperrzone Il) aufgrund
des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest bei Wild-
schweinen im Freistaat Sachsen. Stand: 13. Juli 2021“ dar-
gestellten Vorgaben zu beachten. Dabei handelt es sich um
die wesentlichen Pflichten der Schweinehalter und Jagdaus-
Ubungsberechtigten sowie Verbote, die sich unmittelbar aus
der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687, der Durchfiih-
rungsverordnung (EU) 2021/605 und der Schweinepest-
Verordnung ergeben.

Im Einzelfall und beim Vorliegen der in der Durchfiih-
rungsverordnung (EU) 2021/605 ndher bezeichneten Vor-
aussetzungen kénnen die zustdndigen Lebensmittelliber-
wachungs- und Veterindaramter Ausnahmen genehmigen
bezlglich:

— des Verbringens lebender Schweine,
— des Verbringens von frischem Schweinefleisch und

Schweinefleischerzeugnissen,

— des Verbringens von Sperma, Eizellen und Embryonen,
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— des Verbringens von tierischen Nebenprodukten von
Schweinen,
— des Verbringens von Wildschweinefleischerzeugnissen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift
Widerspruch eingelegt werden bei der Landesdirektion
Sachsen, Alichemnitzer Stralle 41, 09120 Chemnitz, oder
den Dienststellen der Landesdirektion Sachsen in Dres-

Dresden, den 13. Juli 2021

den, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig,
BraustraBe 2, 04107 Leipzig. Die Schriftform kann durch
die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen
Form geniigt ein elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Die
Schriftform kann auch ersetzt werden durch Versendung
eines elektronischen Dokuments mit der Versandart nach
§ 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes. Die Adressen und die
technischen Anforderungen fiir die Ubermittiung elektroni-
scher Dokumente sind lber die Internetseite www.lds.sach-
sen.de/kontakt abrufbar.

Landesdirektion Sachsen
Dr. Jens Achterberg
Referatsleiter
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Anlage:

Bestehende SchutzmaBnahmen im gefahrdeten Gebiet (Sperrzone Il)
aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest
bei Wildschweinen im Freistaat Sachsen. Stand: 13. Juli 2021

Wesentliche rechtliche Vorgaben fiir die Sperrzone Il fol-
gen aus den der Verordnung (EU) 2016/429, der Delegierten
Verordnung (EU) 2020/687, der Durchflihrungsverordnung
(EU) 2021/605 (Art. 9ff.) und der Schweinepest-Verordnung:

I. Regeln fiir Schweinehalter

1. Schweinehalter im gefahrdeten Gebiet haben dem
zustandigen Lebensmitteliberwachungs- und Ve-
terindramt unverziiglich die Anzahl der gehaltenen
Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres
Standorts sowie die Anzahl der verendeten oder er-
krankten, insbesondere fieberhaft erkrankten Schweine,
sowie jede Anderung anzuzeigen.

2. Schweinehalter haben sicherzustellen, dass

a) gehaltene Schweine so abgesondert werden, dass
sie nicht mit Wildschweinen in Berlihrung kommen
kdnnen.

b) geeignete Desinfektionsméglichkeiten an den Ein-
und Ausgéngen der Stélle oder sonstigen Standor-
ten eingerichtet werden.

c) verendete und erkrankte Schweine, bei denen
der Verdacht auf Schweinepest oder Afrikanische
Schweinepest nicht ausgeschlossen werden kann,
nach ndherer Anweisung der zustindigen Be-
hérde serologisch oder virologisch auf Afrikanische
Schweinepest untersucht werden.

d) Futter, Einstreu und sonstige Gegenstande, mit de-
nen Schweine in Berlihrung kommen kdnnen, fir
Wildschweine unzugénglich aufbewahrt werden.

e) Hunde das Betriebsgeldnde nur unter Aufsicht ver-
lassen.

3. Freiland- und Auslaufhaltungen sind verboten.

4. Auf dffentlichen oder privaten Stralen oder Wegen, aus-
genommen auf betrieblichen Wegen, diirfen Schweine
nicht getrieben werden.

5. Schweine diirfen aus einem Betrieb im gefahrdeten Ge-
biet (Sperrzone II) nicht verbracht werden. Dies umfasst
auch das unmittelbare Verbringen in eine Schlachtstatte
aufBerhalb der Sperrzone. Mégliche Ausnahmen sind
bei der zusténdigen Veterindrbehérde zu beantragen.

6. Frisches Schweinefleisch, Schweinefleischerzeugnisse
sowie tierische Neben- und Folgeprodukte von Schwei-
nen dirfen nicht aus dem gefédhrdeten Gebiet (Sperr-
zone |l) verbracht werden. Mégliche Ausnahmen sind
bei der zustandigen Veterindrbehérde zu beantragen.

7. Zuchtmaterial (Sperma, Eizellen und Embryonen) von
Schweinen die im gefahrdeten Gebist (Sperrzone II) ge-
halten wurden, diirfen nicht aus dem gefahrdeten Gebiet
(Sperrzone Il) verbracht werden. Mégliche Ausnahmen
sind bei der zustandigen Veterinarbehdrde zu beantra-
gen.

8. Gras, Heu und Stroh, das im gefdhrdeten Gebiet (Sperr-
zone |l) gewonnen worden ist, darf nicht zur Verflitte-
rung an oder als Einstreu oder Beschaftigungsmaterial

fiir Schweine verwendet werden. Dies gilt nicht fiir Gras,
Heu und Stroh, das friiher als sechs Monate vor der
Festlegung des gefdhrdeten Gebietes (Sperrzone II)
gewonnen worden ist, vor der Verwendung mindestens
fir sechs Monate vor Wildschweinen sicher geschiitzt
gelagert oder fir mindestens 30 Minuten einer Hitzebe-
handlung bei mindestens 70°C unterzogen wurde.

Hinweise:

Empfehlungen zur Sicherung des Betriebes kénnen zum
Beispiel der Checkliste des Friedrich-Loeffler-Instituts zur
Vermeidung der Einschleppung der Afrikanischen Schwei-
nepest (ASP) in Schweine haltende Betriebe entnommen
werden:

https://www.openagrar.de/servliets/MCRFileNodeServiet/
openagrar_derivate_00014697/Checkliste-
ASP-2018-07-20.pdf

Hinweise des Friedrich-Loeffler-Instituts zur ASP Friih-
erkennung:

https://www.openagrar.de/serviets/MCRFileNodeServiet/
openagrar_derivate_00016548/ASP_Bilder_Hausschwein-
K.pdf

Il. Regeln fiir Jagdausiibungsberechtigte

1. Die Jagd auf Wild, auch auf Schwarzwild, darf mit fol-
genden Einschrankungen erfolgen:

« Die Auslibung der Jagd unter Einsatz von Jagdhun-

den zum Stébern sowie von Jagdhelfern (Treibern)
zur aktiven Beunruhigung des Wildes ist untersagt.
Die Einzeljagd, gemeinschaftliches Jagen ohne
Jagdhunde- und Treibersinsatz (Gemeinschafts-
ansitze), die Fangjagd sowie Nachsuchearbeit mit
Jagdhunden sind erlaubt.
Die Landesdirektion Sachsen kann auf Antrag Aus-
nahmen von dieser Einschrankung genehmigen
und diesbeziiglich Auflagen erteilen. Antrdge kén-
nen schriftlich (iber das &rtlich zustdndige Landrats-
amt gestellt werden, welches die Antrage mit einer
Stellungnahme des Landkreises weiterleitet.

2. Die verstarkte Bejagung von Wildschweinen ist an-

geordnet. Die Jagausibungsberechtigten sind =zur
Mitwirkung verpflichtet und erhalten dafiir eine Auf-
wandsentschadigung von 150,00 Euro fir jedes erlegte,
gekennzeichnete, beprobte und der unschadlichen Be-
seitigung zugefiihrte Stiick Schwarzwild. Der Antrag ist
beim Landratsamt zu stellen.
Eignet sich der Jagdausiibungsberechtigte das Wild-
bret eines gesund erlegten Wildschweines an, erhalt
er statt den vorgenannten 150,00 Euro eine verringerte
Aufwandsentschadigung fiir die Anzeige, Kennzeich-
nung, Probennahme und Beseitigung von Aufbruch
und Schwarte, nach Ziffer 7 der Allgemeinverfiigung
der Landesdirektion Sachsen vom 20. Oktober 2020,
Az.: 25-5133/32/66 zur Anzeigepflicht und Mitwirkung
der Jagdausiibungsberechtigten.
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Das Verbringen von lebenden Wildschweinen, in im ge-
fahrdeten Gebiet (Sperrzone Il) erlegten Wildschweinen
bzw. von frischem Wildschweinefleisch, Wildschweine-
fleischerzeugnissen und sonstigen Neben- und Folge-
produkten innerhalb und aus dem gefdhrdeten Gebiet
(Sperrzone Il) heraus ist verboten. Das ortlich zustan-
dige Landratsamt kann unter bestimmten Vorrausetzun-
gen Ausnahmen fir das Verbringen innerhalb des ge-
fahrdeten Gebietes (Sperrzone Il) und — fir verarbeitete
Wildschweinefleischerzeugnisse — aus der Sperrzone
hinaus, genehmigen.

Nicht verboten ist das Verbringen erlegter Wildschweine
vom Erlegungsort zur Entsorgung an einen vom &rtlich
zustandigen Landratsamt bestimmten Kadaversammel-
punkt oder direkt in eine Wildkammer, die innerhalb des
gefahrdeten Gebietes (Sperrzone I) liegt.

Die Fallwildsuche im gefahrdeten Gebiet wird fortge-
fiihrt. Die Koordination dieser MalRnahme obliegt dem
Landratsamt. Die Jagdausilibungsberechtigten haben im
Rahmen ihrer értlichen Zustéandigkeit mitzuwirken. Dies
betrifft die eigenverantwortliche, intensive Suche nach
verendeten Wildschweinen im eigenen Revier (ver-
stérkte Fallwildsuche) und die Mitwirkung bei vom Land-
ratsamt organisierten Suchaktionen im Rahmen der
Méglichkeiten der Jagdausibungsberechtigten. Werden
bei der Fallwildsuche vom Landratsamt benannte Perso-
nen eingesetzt, haben die Jagdausiibungsberechtigten
diese in ihrem Revier zu dulden.

Jedes verendet aufgefundene Wildschwein ist unter An-
gabe des Fundortes beim Landratsamt anzuzeigen (An-
zeigezeigepflicht von Fallwild). Die Jagdausiibungs-
berechtigten haben nach ihren Mdglichkeiten bei der
Kennzeichnung, der Entnahme von Proben zur Untersu-
chung auf ASP sowie bei der Bergung und Beseitigung
Tierkdrper nach naherer Anweisung des Landratsamtes
mitzuwirken oder die Durchfiihrung dieser Manahmen
zu dulden.

Fir die Anzeige wird eine Aufwandsentschadigung in
Héhe von 30,00 Euro je Wildschwein gewéhrt. Dari-
ber hinaus wird fir die Mitwirkung bei der Bergung und
Beseitigung eine Aufwandsentschédigung in Héhe von
30,00 Euro je Wildschwein gewéhrt. Der Antrag ist beim
Landratsamt zu stellen. Die Aufwandsentschadigung
wird nur einmal pro Wildschwein gezahit.

Jagdausiibungsberechtigte haben Hunde und Gegen-
sténde, die bei der Jagd oder bei der Fallwildsuche ver-
wendet werden, soweit sie mit Wildschweinen oder Tei-
len von Wildschweinen in Berihrung gekommen sind,
nach nédherer Anweisung Landratsamts zu reinigen und
zu desinfizieren.

Lebende Wildschweine diirfen aus dem gefahrdeten
Gebiet (Sperrzone Il) nicht verbracht werden.
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Jagdausiibungsberechtigte haben Hunde und Gegen-
stédnde, die bei der Jagd verwendet werden, soweit sie
mit Wildschweinen oder Teilen von Wildschweinen in
Beriihrung gekommen sind nach naherer Anweisung
des zustandigen Veterindr- und Lebensmitteliberwa-
chungsamtes zu reinigen und zu desinfizieren.

Tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte von Wild-
schweinen aus dem geféhrdeten Gebiet (Sperrzone II)
dirfen innergemeinschaftlich nicht verbracht oder aus-
geflhrt werden.

Hinweis:

Im Einzelfall und beim Vorliegen der in der Durchfiih-

rungsverordnung (EU) 2021/605 naher bezeichneten Vo-
raussetzungen kdénnen die jeweils oOrtlich zustandigen Le-
bensmitteliberwachungs- und Veterindramter Ausnahmen
genehmigen beziiglich:

des Verbringens lebender Schweine;

des Verbringens von frischem Schweinefleisch und
Schweinefleischerzeugnissen;

des Verbringens von Sperma, Eizellen und Embryonen;
des Verbringens von tierischen Nebenprodukten von
Schweinen;

des Verbringens von Fleisch und Fleischerzeugnissen
von Wildschweinen;

. Regeln fiir die Allgemeinheit:

Fir Hunde besteht Leinenzwang.

Personen, die mit Wildschweinen in Beriihrung ge-
kommen sind, haben Reinigungs- und Desinfektions-
maBnahmen nach ndherer Anweisung des zustidndi-
gen Lebensmittel-Uberwachungs- und Veterinaramtes
durchzufiihren.

Hunde sind soweit sie mit Wildschweinen oder Teilen
von Wildschweinen in Berlihrung gekommen sind durch
ihren Halter nach naherer Anweisung des zustandigen
Lebensmittelliberwachungs- und Veterindramtes zu rei-
nigen und zu desinfizieren.

Teile erlegter oder verendet aufgefundener Wild-
schweine sowie Gegensténde, mit denen Wildschweine
in Berlihrung gekommen sein kénnen, dirfen nicht in
einen schweinehaltenden Betrieb verbracht werden.

Funktion dieses Merkblattes ist es, die wesentlichen

Vorgaben Ubersichtlich und zusammengefasst darzustellen.
Rechtsverbindlich sind ausschlieBlich die gesetzlichen Re-
gelungen, die Allgemeinverfigungen der Landesdirektion
Sachsen sowie die amtlichen Anordnungen der zustdndigen
Landratsamter.
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Andere Behorden und Korperschaften

Bekanntmachung
des Sachsischen Landesamtes fiir Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie
und des Staatsbetriebes Sachsenforst
uber die Termine fiir die Anmeldung und die Teilnahme an den
beruflichen Priifungen in der Landwirtschaft, im Gartenbau,
in der Forstwirtschaft und in der Hauswirtschaft

Vom 7. Juli 2021

Das Sachsische Landesamt fir Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie als zustandige Stelle fiir die Berufe
in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Hauswirt-
schaft und der Staatsbetrieb Sachsenforst als zustandige
Stelle fir den Beruf Forstwirt/in nach § 1 Absatz 1 der Ge-
meinsamen Verordnung der Sachsischen Staatsregierung
und der Sachsischen Staatsministerien der Finanzen, des
Innern, der Justiz, fir Kultus, fir Soziales und Verbrau-
cherschutz, flir Umwelt und Landwirtschaft, fir Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr sowie fir Wissenschaft und Kunst zur
Ausfiihrung des Berufsbildungsgesetzes, des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes und der Sachsischen
Ausfiihrungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu
den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. Mai 2016 (SachsGVBI.
S. 167), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. Februar
2021 (SachsGVBI. S. 323) gedndert worden ist, geben fir
die einzelnen beruflichen Prifungen die folgenden An-
melde- und Priifungstermine bekannt:

1. Anmeldetermin fiir die Meisterpriifungen 2022 in den
Berufen der Landwirtschaft, der Hauswirtschaft und des
Gartenbaus:
bis 1. Oktober 2021

2. Anmeldetermin fiir die beruflichen Abschlusspriifungen
im Winter 2022 in den Berufen der Landwirtschaft, der
Hauswirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirt-
schaft:
bis 1. Oktober 2021

3. Anmeldetermin fiir die beruflichen Zwischenpriifungen
im Frihjahr 2022 in den Berufen der Landwirtschaft,
der Hauswirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirt-
schaft:
bis 3. Januar 2022

4. Anmeldetermin fiir die beruflichen Abschlusspriifungen
im Sommer 2022 in den Berufen der Landwirtschaft,
der Hauswirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirt-
schaft:
bis 1. Februar 2022

5. Priifungstermine fiir die schriftlichen Teile in den berufli-

chen Abschlusspriifungen im Winter 2022:

— Berufe Landwirt/in, Hauswirtschafter/in, Gartner/
in, Tierwirt/in, Pferdewirt/in, Fischwirt/in, Fachprak-
tiker/in Landwirtschaft, Fachpraktiker/in Hauswirt-
schaft, Fachpraktiker/in Gartenbau
am 26. Januar 2022

—  Beruf Fachkraft Agrarservice
am 26./27. Januar 2022

— Beruf Forstwirt/in
am 28. Februar 2022

6. Prifungstermine fiir die schriftlichen Teile der berufli-

chen Zwischenpriifungen im Friihjahr 2022:

— Berufe Landwirt/in, Hauswirtschafter/in, Gartner/in,
Tierwirt/in, Fachkraft Agrarservice, Pferdewirt/in
am 9. Méarz 2022

— Berufe Fachpraktiker/in Landwirtschaft, Fachprakti-
ker/in Hauswirtschaft, Fachpraktiker/in Gartenbau
am 10. Marz 2022

— Beruf Forstwirt/in
am 20. Juni 2022

—  Beruf Fischwirt/in
am 10. Mai 2022

7. Prifungstermine fiir die schriftlichen Teile der berufli-

chen Abschlusspriifungen im Sommer 2022:

— Berufe Landwirt/in, Hauswirtschafter/in, Gartner/in,
Tierwirt/in, Pferdewirt/in, Fischwirt/in
am 8. Juni 2022

— Beruf Fachkraft Agrarservice
am 8./9. Juni 2022

— Berufe Fachpraktiker/in Landwirtschaft, Fachprakti-
ker/in Hauswirtschaft, Fachpraktiker/in Gartenbau
am 9. Juni 2022

— Beruf Forstwirt/in
am 7. Juli 2022.

Die Anmeldungen in den Berufen Landwirt/in, Haus-
wirtschafter/in, Gartner/in, Winzer/in, Tierwirt/in, Pferdewirt/
in, Fachkraft Agrarservice, Fachpraktiker/in Landwirtschaft,
Fachpraktiker/in Hauswirtschaft und Fachpraktiker/in Gar-
tenbau sind an die jeweils zustandigen Bildungsberater/
innen laut § 76 des Berufsbildungsgesetzes in den Landrats-
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amtern, im Beruf Revierjager/in und die Meisterprifungen an
das Séachsische Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie (Referat 91 — Pillnitzer Platz 3 01326 Dresden), in
den Berufen Milchtechnologe/in und Milchwirtschaftliche/r
Laborant/in an das Séachsische Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie (Referat 92 — Pillnitzer Platz 3,

Dresden, den 5. Juli 2021

01326 Dresden) und im Beruf Fischwirt/in an das Sachsische
Landesamt fliir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Refe-
rat 76 — Gutsstrale 1, 02699 Kdnigswartha) zu richten. Im
Beruf Forstwirt/in erfolgt die Anmeldung beim Staatsbetrieb
Sachsenforst, Forstliche Ausbildungsstatte Morgenréthe,
Markersbachstrafle 3 in 08262 Morgenréthe-Rautenkranz.

Séachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Norbert Eichkorn
Préasident

Pirna, den 7. Juli 2021

Staatsbetrieb Sachsenforst
Mike Eller
Stellvertretender Geschaftsflihrer
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Bekanntmachung
des Landratsamtes Bautzen
iiber die Genehmigung der Satzung zur Anderung
der Verbandssatzung des Trinkwasserzweckverbandes ,,Kamenz“

Vom 20. April 2021

Das Landratsamt Bautzen als zustandige Rechts-
aufsichtsbehérde fur den Trinkwasserzweckver-
band ,Kamenz®* hat mit Bescheid vom 20. April 2021
(Az.: 15.2-093.1101:04-TZV-KM<30.09.2020) auf der Grund-
lage des § 61 Absatz 1 des Sachsischen Gesetzes liber kom-
munale Zusammenarbeit (SdchsKomZG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SachsGVBI. S. 270)
wie folgt entschieden:

Bautzen, den 20. April 2021

.Die am 30. September 2020 von der Verbandsver-
sammlung des Trinkwasserzweckverbandes ,Kamenz“ be-
schlossene Satzung zur Anderung der Verbandssatzung des
Trinkwasserzweckverbandes ,Kamenz“ vom 10. Juni 2004
wird genehmigt.*

Die Anderungssatzung zur Verbandssatzung wird hier-
mit bekannt gemacht.

Landratsamt Bautzen
Michael Harig
Landrat

Satzung
zur Anderung der Verbandssatzung
des Trinkwasserzweckverbands ,,Kamenz“

Auf der Grundlage des § 61 Absatz 1 und des § 26
Absatz 1 des Séachsischen Gesetzes lber kommunale
Zusammenarbeit (SachsKomZG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. April 2019 (S4chsGVBI. Seite 270)
hat die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckver-
bandes ,Kamenz* am 30. September 2020 folgende Ande-
rung der Verbandssatzung vom 10. Juni 2004 (SachsABI.
Seite 770) in der Fassung der Anderungssatzungen vom
21. Dezember 2004 (SachsABIl. 2005 Seite 63), 30. Au-
gust 2005 (SéachsABI. Seite 1031), 3. Juli 2006 (SachsABI.
Seite 717), 18. April 2007 (SachsABI. Seite 716), 8. De-
zember 2008 (SéchsABI. 2009 Seite 313), 26. Januar 2012
(SachsABI. Seite 633), 3. Dezember 2014 (SachsABI. 2015
Seite 623), 25. November 2015 (SachsABI. 2020 Seite 787),
29. November 2017 (SachsABI. 2018 Seite 1384), 22. Marz
2018 (SachsABI. Seite ...), 27. Februar 2019 (SachsABI.
Seite 1620), 27. Juni 2019 (SachsABI. Seite 1222), 18. Sep-
tember 2019 (SachsABI. Seite 1863) und 27. November 2019
(SachsABI. ... Seite ...) beschlossen:

. Artikel 1
Anderungen

Der Absatz 1 des § 1 — Verbandsmitglieder — erhélt fol-
gende neue Fassung:

(1) Die nachfolgend aufgefiihrten Stéddte und Gemein-
den bilden einen Zweckverband im Sinne des Séchs-
KomZG:

Bernsdorf
Crostwitz
Elsterheide
Elstra
Haselbachtal
Kamenz
Koénigsbriick
Lauf3nitz

Lauta

Lohsa
Nebelschiitz
Neukirch

ORling
Panschwitz-Kuckau
Réckelwitz
Ralbitz-Rosenthal
Schwepnitz
Wittichenau
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Der Absatz 2 des § 6 — Zusammensetzung der Ver-
bandsversammlung — erhélt folgende neue Fassung:

(2) Die Verbandsmitglieder haben folgende Stimmen:

Bernsdorf
Crostwitz
Elsterheide

Elstra
Haselbachtal
Kamenz
Konigsbriick
LauBnitz

Lauta

Lohsa
Nebelschiitz
Neukirch

ORling
Panschwitz-Kuckau
Rackelwitz
Ralbitz-Rosenthal
Schwepnitz
Wittichenau

~
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Kamenz, den 30. September 2020

In Absatz 3 Satz 1 des § 16 — Offentliche Bekanntma-
chungen — wird hinter dem Wort Zweckverbandes das Wort
»an® durch das Wort ,An* ersetzt.

In Absatz 2 Satz 1 des § 17 — Auflédsung — wird das Wort
»Beteiligten* durch das Wort ,beteiligten” ersetzt.
Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Anderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Trinkwasserzweckverband ,Kamenz*
Koark
Verbandsvorsitzender

Hinweis gemal § 4 Absatz 4 der Sachsischen Gemein-
deordnung in Verbindung mit § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1
des Séachsischen Gesetzes liber kommunale Zusammenar-
beit:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an giiltig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,

2. Vorschriften Uber die Offentlichkeit der Sitzungen, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Ab-
satz 3 Satz 2 des Sachsischen Gesetzes liber kommu-

Kamenz, den 30. September 2020

nale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 21 Absatz 3
des Séachsischen Gesetzes lUber kommunale Zusam-
menarbeit in Verbindung mit § 52 Absatz 2 Sétze 2 bis 5
der Sachsischen Gemeindeordnung wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehérde den Beschluss bean-
standet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift
gegeniiber dem Zweckverband unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Nummern 3) oder 4) geltend
gemacht worden, kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Koark
Verbandsvorsitzender

1006



29. Juli 2021 Nr. 30 Sachsisches Amtsblatt
Impressum
Herausgeber: Druck:

Sachsische Staatskanzlei
Archivstrale 1

01097 Dresden

Telefon: 0351 56411312

Verlag:

SV SAXONIA Verlag

fiir Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3

01069 Dresden

Telefon: 0351485260

Telefax: 0351 4852661

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de
Internet: www.recht-sachsen.de
Verantwortlicher Redakteur: Rechtsanwalt Frank Unger

Stoba-Druck GmbH

Am Mart 16, 01561 Lampertswalde

Redaktionsschluss:

22. Juli 2021

Bezug:

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschlieBlich Gber den
Verlag. Der Preis fiir ein Jahresabonnement des Sachsischen
Amtsblattes betragt 209,89 Euro (gedruckte Ausgabe zzgl.
42,03 Euro Postversand) bzw. 114,97 Euro (elektronische Aus-
gabe). Der Preis dieser Einzelausgabe betragt 7,28 Euro zzgl.
3,37 Euro bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen
sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement
kann ausschlieBlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen
zum Kalenderjahresende gekiindigt werden.

1007



Sachsisches Amtsblatt Nr. 30 29. Juli 2021

SV SAXONIA Verlag GmbH, Lingnerallee 3, 01069 Dresden
ZKZ 73797, PVSt +4, Deutsche Post

1008



	Sächsisches Amtsblatt Nr. 30/2021

	Sächsisches Staatsministerium des Innern
	Richtlinie 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
über die Gewährung von Zuschüssen zur Existenzsicherung von Sportvereinen und Darlehen zur Sicherung der Liquidität 
für Trägervereine von Sport- und Sportleiterschulen 
sowie Sportvereinen und de

	Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
	Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Gewährung von Prämien
für besondere Leistungen an Beschäftigte
(VwV Leistungsprämien)

	Landesdirektion Sachsen
	Bekanntmachung
der Landesdirektion Sachsen
für den Landkreis Görlitz und den Landkreis Bautzen
Tierseuchenverhütung und -bekämpfung
Afrikanische Schweinepest (ASP)
Festlegung der Pufferzone (Sperrzone I) und weitere Anordnungen
	Bekanntmachung
der Landesdirektion Sachsen
für den Landkreis Görlitz und den Landkreis Bautzen

Tierseuchenverhütung und -bekämpfung
Afrikanische Schweinepest (ASP)
Festlegung des gefährdeten Gebietes (Sperrzone II)
und weitere Anordnungen

	Andere Behörden und Körperschaften
	Bekanntmachung 
des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie 
und des Staatsbetriebes Sachsenforst 
über die Termine für die Anmeldung und die Teilnahme an den beruflichen Prüfungen in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Forst
	Bekanntmachung
des Landratsamtes Bautzen
über die Genehmigung der Satzung zur Änderung
der Verbandssatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Kamenz“
	Satzung
zur Änderung der Verbandssatzung
des Trinkwasserzweckverbands „Kamenz“



